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Das Schuldrecht ist das examensrelevanteste Gebiet des Zivilrechts. Zu den un-

verzichtbaren Kerninhalten des Allgemeinen Schuldrechts zählen das Entstehen 

rechtsgeschäftlicher, rechtsgeschäftsähnlicher und gesetzlicher Schuldverhält-

nisse und die aus den vertraglichen Schuldverhältnissen erwachsenen Pflichten 

und Obliegenheiten. Gleiches gilt für die Verletzung schuldrechtlicher Pflichten 

(Unmöglichkeit, Nichtleistung nach Fristsetzung, Verzug usw.) und ihr Vertreten-

müssen (Verschulden, Garantie und Übernahme des Beschaffungsrisikos). Das 

Skript stellt diese Inhalte so dar, wie Sie es in Ihrer Examensklausur brauchen.

Als Lernbuch, das auf Studierende zugeschnitten ist, enthält das Skript neben dem 

erforderlichen Fachwissen:

 24 Fälle auf Klausurniveau für die optimale Verknüpfung von Fachwissen und 

Falllösung

 Übersichten, die Sie bei der Erfassung des Stoffes unterstützen und eine schnelle 

Wiederholung erleichtern

 Aufbauschemata, die es Ihnen ermöglichen, die grundlegenden Elemente vom 

dargestellten Fall zu lösen und auf Ihre Examensklausur zu übertragen

 Strukturübersichten, die Ihnen die Einordnung der behandelten Probleme in 

das Gesamtsystem erleichtern
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Zusammen mit den Karteikarten 

Schuldrecht AT 1 erhalten Sie diese 

zu einem vergünstigten Preis.

Erhältlich bei jedem teilnehmenden Buchhändler.

NEU: 
Im Paket günstiger!
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Karteikarten
Passend zu jedem S-Skript!
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24Die Nebenleistungspflichten

Nebenleistungspflichten dienen der Vorbereitung, Durchführung und Sicherung der Hauptleistung.
Sie haben keinen selbstständigen Wert.

Dem Gläubiger steht ein Erfüllungsanspruch auf die Nebenleistung zu. Er kann die Nebenleistung – bei
Weigerung des Schuldners – einklagen.
Es gibt drei nach ihrem Entstehungsgrund zu differenzierende Arten von Nebenleistungspflichten:

2. Gesetzlich geregelte Neben -
leistungspflichten

3. Nebenleistungspflichten nach
Treu und Glauben (§ 242)

☞ §§ 402, 617, 618, 666

Vorauss. der Auskunfts pflicht:
– Bestehen einer besonderen recht-

lichen Beziehung
– Anspruchsteller ist auf die Infor-

mation angewiesen
– Auskunftserteilung ist für

Anspruchs gegner zumutbar
Rechenschaftspflichtig ist jeder, der
(auch) fremde Angelegen heiten be -
sorgt.
☞ Im Rahmen der GoA

☞ Schutz des Vertragspartners vor
Konkurrenz, beispielsweise bei der
Vermietung von Immobilien

!  Ggf. durch Auslegung zu ermitteln
oder durch eine Partei oder Dritte
nach §§ 315, 317 zu be stimmen
( 18).

Verpflichtung des Schuldners, die
Voraussetzungen für die Durchfüh-
rung des Vertrages, im Zusammen-
wirken mit dem Gläubiger, zu
schaffen und Er füllungshindernisse
zu beseitigen
☞Herbeiführung der Geneh mi -

gung bei genehmigungsbe-
dürftigen Geschäften

1. Vereinbarte Neben leis tungs -
pflichten

Sonstige
Nebenleistungs pflichten

Auskunfts- und
Rechenschaftspflichten

Mitwirkungs-
pflichten

Karte 1 von 1
 0 mal gewusst
Schuldrecht AT

Welche der folgenden gesetzlichen Pfl ichten 
sind Nebenleistungspfl ichten?

 die Pfl icht des Zedenten zur Auskunftser-
    teilung und Auslieferung von Urkunden
    nach § 402 BGB

 die Pfl icht des Bestellers zur Abnahme
    des Werks nach § 640 BGB

 die Pfl icht des Dienstberechtigten 
    (Arbeitgebers) zu Schutzmaßnahmen 
    nach § 618 BGB

 die Pfl icht des Dienstberechtigten 
    (Arbeitgebers) zur Krankenfürsorge nach 
     § 617 BGB

 die Auskunfts- und Rechenschaftspfl icht 
    des Beauftragten nach § 666 BGB

✓

✓

✓

✓

 Komprimierte Darstellung des examensrelevanten Stoffs

  Übersichten, Schaubilder und Schemata ermöglichen das schnelle 

Erfassen, Verstehen und Wiederholen des Rechtsgebiets

Weitere Musterkarten online: www.alpmann-schmidt.de

Die Lernkarten passend zu diesem Skript fi nden Sie hier: 

www.repetico.de/alpmann-schmidt

  Überall lernen, im Browser oder in der App, auch offl ine

  Frage-Antwort-Modus (Freitext und Multiple-Choice)

 Individuell editierbar

  Wissenschaftlich erprobtes Wiedervorlagesystem

Alpmann Schmidt Jura App: 

kostenlos zum Download

   

powered by
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Einleitung

A. Gesetzliche Regelung des Schuldrechts (§§ 241–8531)

1Der Gesetzgeber bediente sich bei der Schaffung des BGB einer „Klammertechnik“. Die
Regelungen, die allgemeine Bedeutung haben sollen, sind den speziellen Vorschriften
in einem „Allgemeinen Teil“ vorangestellt. 

 Der Allgemeine Teil des BGB (§§ 1–240) enthält die Vorschriften, die für das gesamte
BGB gelten sollen, soweit nicht in den folgenden Büchern spezielle Regelungen ent-
halten sind.

 Im Allgemeinen Teil des Schuldrechts (§§ 241–432) sind die Regeln enthalten, die
für alle Schuldverhältnisse Gültigkeit haben, soweit nicht für dieses Schuldverhältnis
im Besonderen Teil des Schuldrechts Sonderregeln bestehen. 

 Der Besondere Teil des Schuldrechts (§§ 433–853) enthält die Vorschriften, die nur
für das jeweilige besondere Schuldverhältnis Geltung beanspruchen, beispielsweise
die §§ 433–479 für Kaufverträge, die §§ 535–580 a für Mietverträge und die
§§ 823–853 für unerlaubte Handlungen.

Für die Prüfungsreihenfolge gilt die Regel: vom Speziellen zum Allgemeinen. 

 Zunächst sind Regeln im Besonderen Teil zu suchen.

 Sind dort keine vorrangigen Vorschriften enthalten, sind die Vorschriften des Allge-
meinen Teils des Schuldrechts anwendbar.

 Innerhalb des Allgemeinen Teils sind die §§ 311–359 Sonderregeln für alle Schuld-
verhältnisse aus Verträgen und

 die §§ 320–326 Sonderregeln für gegenseitige Verträge.

 Ergänzend greifen die Regeln des BGB AT ein, die nicht nur für die Schuldverhält-
nisse, sondern für das gesamte BGB gelten.

Hinweis: Viele schuldrechtliche Probleme liegen in der Abgrenzung zwischen dem Schuld-
recht BT und dem Schuldrecht AT. Es muss der Regelungsbereich der Vorschriften des Beson-
deren Teils (insbesondere der Gewährleistungsvorschriften) genau bestimmt werden, um
festzustellen, ob und inwieweit die Vorschriften des Allgemeinen Teils anwendbar sind. 

B. Schuldverhältnis als pflichtenbegründende Sonderbeziehung 

zwischen zwei oder mehreren Personen

2Das Schuldrecht ist das „Recht der Schuldverhältnisse“. Eine gesetzliche Definition des
Schuldverhältnisses fehlt. Aus der gesetzlichen Regelung des Schuldrechts kann indes
entnommen werden, dass das Schuldverhältnis eine zwischen zwei oder mehreren Per-
sonen durch Rechtsgeschäft, rechtsgeschäftsähnlich oder kraft Gesetzes pflichtenbe-
gründende Sonderbeziehung darstellt. 

Das Schuldverhältnis zeichnet sich regelmäßig dadurch aus, dass jemand von einer an-
deren Person eine Leistung fordern kann (§ 241 Abs. 1 S. 1), d.h., dass er gegen sie einen

1 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.
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Anspruch hat. Der Anspruchsinhaber ist der Gläubiger, der Anspruchsgegner der
Schuldner.

Im Gesetz wird der Begriff des Schuldverhältnisses mit zwei verschiedenen Inhalten ver-
wendet; nach einzelnen Vorschriften ist bereits der einzelne Anspruch ein Schuldver-
hältnis, während in anderen Vorschriften davon ausgegangen wird, dass das Rechts-

verhältnis als Ganzes ein Schuldverhältnis darstellt. Es muss demnach zwischen dem
Schuldverhältnis im engeren und weiteren Sinne unterschieden werden.

I.  Schuldverhältnis im engeren Sinn

3 In einzelnen gesetzlichen Vorschriften ist bereits der einzelne Anspruch – aus einem
Schuldverhältnis – ein Schuldverhältnis:

 § 241 Abs. 1 S. 1 bestimmt: „Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berech-
tigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern.“

 § 362 Abs. 1 bestimmt: „Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leis-
tung an den Gläubiger bewirkt wird.“

II.  Schuldverhältnis im weiteren Sinn

4 Nach anderen Vorschriften ist das pflichtenbegründende Rechtsverhältnis als Ganzes
ein Schuldverhältnis.

 Der 8. Abschnitt des 2. Buchs des BGB trägt die Überschrift „Einzelne Schuldverhält-
nisse“. Damit werden die nachstehend aufgeführten Verträge, nämlich Kaufvertrag,
Darlehensvertrag, Schenkungsvertrag, Mietvertrag usw. als Schuldverhältnisse be-
zeichnet.

 In § 425 Abs. 1 geht das Gesetz vom Schuldverhältnis i.w.S. aus. Dort wird bestimmt:
„Andere ... Tatsachen (als Erfüllung, Erlass und Gläubigerverzug) wirken, soweit sich
aus dem Schuldverhältnis nicht ein anderes ergibt, nur für und gegen den Gesamt-
schuldner, in dessen Person sie eintreten.“

C. Entstehen des Schuldverhältnisses

5 Schuldverhältnisse entstehen durch Rechtsgeschäft, aufgrund rechtsgeschäftsähnlicher
Tatbestände oder kraft Gesetzes. 

 Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse entstehen durch Vertrag (§ 311 Abs. 1)
oder ausnahmsweise im Falle der Auslobung (§ 657) durch einseitiges Rechtsge-
schäft. Vertragliche Schuldverhältnisse sind in erster Linie die in den §§ 433 ff. ge-
nannten Vertragstypen (Kauf, Tausch, Miete, Pacht, Werkvertrag usw.) sowie die aty-
pischen Verträge. 

 Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse sind in § 311 Abs. 2 und 3 geregelt. 

 Gesetzliche Schuldverhältnisse entstehen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen
vorliegen, nach denen jemand eine Leistung fordern kann. 

Gesetzliche Schuldverhältnisse enthält der Besondere Teil des Schuldrechts, nämlich
die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff.); die ungerechtfertigte Bereiche-

rung (§§ 812 ff.) und die unerlaubte Handlung (§§ 823 ff.). 
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Darüber hinaus gibt es gesetzliche Schuldverhältnisse, die nicht im 2. Buch des BGB
geregelt sind, z.B. das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 987 ff.), das Verhältnis
zwischen Unterhaltsberechtigten und -verpflichteten (§§ 1601 ff.) oder zwischen Er-
ben und Vermächtnisnehmern (§§ 2147 ff.).

D. Pflichten in einem Schuldverhältnis

6In einem Schuldverhältnis bestehen bestimmte primäre – d.h. allein durch das Bestehen
des Schuldverhältnisses begründete – Pflichten. Die Verletzung dieser Pflichten kann
Sekundärleistungsansprüche, d.h. Schadensersatz- oder Rückabwicklungsansprüche
auslösen.

I. Primäre Pflichten

Bei den primären Pflichten kann es sich um Leistungspflichten und um Verhaltenspflich-
ten handeln. Obliegenheiten bestehen im Gegensatz zu den Pflichten nicht einer ande-
ren Person gegenüber, sondern sind lediglich im eigenen Interesse zu beachten.

1. Leistungspflichten

7Leistung ist jedes Verhalten – Handeln, Dulden oder Unterlassen – einer Person, das von
einer anderen Person gefordert werden kann. Die forderungsberechtigte Person ist der
Gläubiger, die verpflichtete ist der Schuldner.

Dem Gläubiger steht aufgrund des Schuldverhältnisses regelmäßig ein durchsetzbarer
Erfüllungsanspruch, ein primärer Leistungsanspruch zu. Er kann das geschuldete Ver-
halten (die Leistung) unter Einschaltung des Gerichts erzwingen. Eine Ausnahme bilden
nur die Naturalobligationen, bei denen dem Gläubiger ein Erfüllungsanspruch versagt ist.
Die Fälle der Naturalobligation sind gesetzlich bestimmt (Spiel, Wette, Ehevermittlung).

Beispiele für Verhaltensweisen, die Gegenstand eines Schuldverhältnisses sein können, die also Leis-
tungen darstellen: die Übereignung einer Sache, die Überlassung des Besitzes an einer Sache, die Erstel-
lung eines Gutachtens, die Errichtung eines Hauses, die Zahlung eines Geldbetrags, die Erteilung von
Unterricht, das Unterlassen bestimmter Tätigkeiten usw. 

2. Rücksichtnahmepflichten aus § 241 Abs. 2

8Jede Partei muss sich aufgrund des Schuldverhältnisses so verhalten, dass die andere in
der Verwendung des geleisteten Gegenstands nicht beeinträchtigt wird und keine Par-

tei darf der anderen Schaden zufügen. Die Rücksichtnahmepflichten müssen beach-
tet werden, damit dem anderen keine Nachteile entstehen. Auf die Einhaltung dieser
Pflichten besteht kein Erfüllungsanspruch. Werden sie schuldhaft verletzt, kann die
benachteiligte Partei Schadensersatz verlangen (Schadensersatz statt der Leistung nach
§§ 280 Abs. 1 u. 3, 282; sonstige Schäden nach § 280 Abs. 1) oder vom Vertrag zurück-
treten (§ 324).

Beispiel: Der Verkäufer muss nicht nur den Kaufgegenstand gemäß § 433 Abs. 1 übertragen, sondern
er muss z.B. den Käufer über mögliche Gefahren unterrichten, die bei der Verwendung des Kaufgegen-
stands entstehen; unterlässt er dieses und entsteht dem Käufer dadurch ein Schaden, kann dieser Scha-
densersatz aus § 280 Abs. 1 verlangen.
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5. Abschnitt

84Pflichten und Obliegenheiten aus vertraglichen Schuldverhältnissen

Hauptleistungspflichten

Hauptleistungspflichten sind die Pflichten, derentwegen der Vertrag geschlossen
wurde. 

 Der Umfang der Hauptleistungspflichten ist durch Auslegung zu ermitteln.

– Bei der erläuternden Auslegung sind ausgehend vom Wortlaut der Erklärungen die Begleit-
umstände, der Vertragszweck und die Interessenlage sowie Treu und Glauben und die Ver-
kehrssitte zu berücksichtigen.

– Gesetzliche Auslegungsregeln sind in § 311 c sowie in den §§ 612 Abs. 2, 632 Abs. 2 und 
653 Abs. 2 enthalten.

– Eine Vertragslücke kann ggf. durch ergänzende Auslegung unter Ermittlung des hypothe-
tischen Parteiwillens geschlossen werden. 

 Ist eine Leistung lediglich bestimmbar, muss eine Leistungsbestimmung erfolgen. Dabei sind
die vereinbarten, ggf. auch die gesetzlichen Wertmaßstäbe heranzuziehen. Nach den §§ 315 ff.
kann eine Leistungsbestimmung durch eine Partei oder einen Dritten vorgenommen werden. 

 Auch die Leistungsmodalitäten wie Leistungszeit und Leistungsort sind grundsätzlich durch
Auslegung zu ermitteln. Liegen insoweit keine Abreden vor, können Spezialregelungen ein-
greifen oder die allgemeinen Regeln der §§ 269 und 271. 

Nebenleistungspflichten

Nebenleistungspflichten dienen der Vorbereitung, Durchführung und Sicherung
der Hauptleistung.

 vereinbarte Nebenleistungspflichten

 gesetzlich geregelte Nebenleistungspflichten

 Nebenleistungspflichten aus § 242 

– Mitwirkungspflichten

– Auskunftserteilung, Rechenschaftslegung

– Schutz vor Konkurrenz

Rücksichtnahmepflichten (§ 241 Abs. 2)

Rücksichtnahmepflichten sind im Gegensatz zu den Leistungspflichten nicht ein-
klagbar.

 Leistungstreuepflichten

 Aufklärungspflichten

 Schutzpflichten 

Obliegenheiten

Obliegenheiten sind Verhaltensanforderungen im eigenen Interesse.
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3. Teil

I. Anspruch aus § 311a Abs. 2 wegen eines anfänglichen Leistungs-

hindernisses

152

Hinweis: Der Anspruch aus § 311 a hat in seinem direkten Anwendungsbereich eine relativ
geringe Bedeutung. Weitaus häufiger ist seine Anwendung im Gewährleistungsrecht des
Kaufrechts gemäß § 437 Nr. 3 bei unbehebbaren Mängeln, die schon vor Vertragsschluss be-
stehen. Wird beispielsweise ein Unfallwagen verkauft, ohne dass diese Beschaffenheit als
vertragsgemäß vereinbart wurde, liegt ein unbehebbarer Mangel vor. Selbst bei einer ord-
nungsgemäß ausgeführten Reparatur ist der Mangel, der in der Eigenschaft als Unfallwagen
liegt, nicht behebbar.265 

1. Voraussetzungen

153 Der Anspruch aus § 311 a Abs. 2 setzt einen wirksamen Vertrag voraus. Dabei stellt
§ 311 a Abs. 1 klar, dass ein anfängliches Leistungshindernis einem wirksamen Vertrag
nicht entgegensteht. Andere Wirksamkeitshindernisse (z.B. §§ 125, 134, 138) sind dage-
gen beachtlich und können daher die Unwirksamkeit des Vertrags begründen.266

Es muss ein Leistungshindernis gemäß § 275 Abs. 1–3 schon bei Vertragsschluss be-
stehen. Entstehen Leistungshindernisse nach Vertragsschluss, kann sich der Schadens-
ersatzanspruch aus §§ 280 Abs. 1 u. 3, 283 ergeben. 

In den Fällen des § 275 Abs. 2 und 3 ist nicht auf den Zeitpunkt der Geltendmachung

des Leistungsverweigerungsrechts abzustellen. Dann gäbe es in diesen Fällen keine
anfänglichen Leistungshindernisse, denn kein Schuldner würde das Leistungsverweige-
rungsrecht geltend machen und dann den Vertrag abschließen. Entscheidend ist, ob die
Voraussetzungen des Leistungsverweigerungsrechts gemäß § 275 Abs. 2 und 3 schon
bei Vertragsschluss vorlagen. 

Der Schuldner haftet gemäß § 311a Abs. 2 S. 2 nicht, wenn er das Leistungshindernis
bei Vertragsschluss nicht kannte und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat.
Der Anspruch aus § 311a Abs. 2 setzt keine Pflichtverletzung voraus, weil die Leistungs-
pflicht zumindest in den Fällen des § 275 Abs. 1 von Anfang an nicht besteht. Die Entlas-
tungsregelung kann daher auch nicht an das Nichtvertretenmüssen einer Pflichtverlet-
zung anknüpfen, wie es § 280 Abs. 1 S. 2 vorsieht.

§ 311a Abs. 2: Voraussetzungen und Rechtsfolgen

I. Vertrag

II. Schuldner braucht nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten und das Leistungshin-
dernis lag schon bei Vertragsschluss vor

III. Kein Anspruch, wenn der Schuldner das Leistungshindernis bei Vertragsschluss
nicht kannte und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat

IV. Rechtsfolge: Schadensersatz statt der Leistung oder Aufwendungsersatz in dem
in § 284 bestimmten Umfang

265 BGH RÜ 2008, 348, 350; BGH RÜ 2013,150.
266 Jauernig/Stadler § 311 a Rn. 4.
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5. Abschnitt

Beispiel: V verkauft K eine Ladung Käse, Lieferung im August an einen noch zu benennenden Ab-
käufer. K verkauft an X weiter, Lieferung am 25.08. K verständigt V unter Hinweis auf den Lieferter-
min. Da V nicht fristgerecht an X liefert, setzt X dem K eine Frist bis zum 01.09. K verständigt V. V lie-
fert dennoch nicht. K verlangt von V Ausgleich für den Schaden, den er X gemäß §§ 280 Abs. 1 u. 3,
281 zu ersetzen hat.

I. Die Voraussetzungen eines Anspruchs des K gegen V aus §§ 280 Abs. 1 u. 2, 286 liegen vor, weil V
mit einem fälligen durchsetzbaren Anspruch auf Lieferung durch die Mahnung in Verzug geraten
ist.
II. V muss K den infolge des Verzugs entstandenen Schaden ersetzen. Infolge der verzögerten Lie-
ferung ist ein Schadensersatzanspruch des X gegen K entstanden. K kann den Betrag, den er X schul-
det, von V erstattet verlangen.

Hinweis: Wenn V an K hätte liefern müssen und K infolge des Verzugs sich anderweitig
die Ladung Käse verschafft hätte, so hätte er nicht gemäß §§ 280 Abs. 1 u. 2, 286 die
Mehrkosten als Verzögerungsschaden ersetzt verlangen können. Sein Schaden wäre
„statt der Leistung“ eingetreten. 

Auch eine Vertragsstrafe, die der Gläubiger an seine Abnehmer zu entrichten hat,
ist als Verzugsschaden zu ersetzen.518

 Gemäß §§ 288 Abs. 4, 280 Abs. 1 u. 2, 286 sind bei Geldschulden Zinsverluste zu er-
setzen. Dies können einmal Verluste von Anlagezinsen, zum anderen auch Aufwen-
dungen für Kreditzinsen sein. 

Die Zinsverluste müssen vom Gläubiger konkret dargelegt und ggf. bewiesen werden. Wird der Er-
satz von Kreditkosten verlangt, genügt für die Darlegung eines Zinsschadens zunächst die Behaup-
tung, der Gläubiger nehme Bankkredit in Anspruch.519 Ohne Darlegung eines Zinsschadens können
gemäß § 288 Abs. 1 S. 1 Verzugszinsen i.H.v. fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verlangt
werden.

257Kein Verzögerungsschaden ist ein Schaden, der an die Stelle der Leistung tritt. Diese
Schäden sind gemäß §§ 280 Abs. 1 u. 3, 281 grundsätzlich nur nach erfolgloser Fristset-
zung zu ersetzen. 

258I. Ein Schadensersatzanspruch aus §§ 280 Abs. 1 u. 3, 283 wegen Unmöglichkeit
scheidet aus. Mit dem Einbau der Heizungsanlage durch B ist S die Erfüllung des mit
A abgeschlossenen Werkvertrags unmöglich geworden. Der Anspruch scheitert aber
daran, dass S die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Das Vertretenmüssen des
Schuldners (hier: S) wird zwar gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 vermutet, aufgrund des Sach-
verhalts steht aber fest, dass nicht der Schuldner S, sondern der Gläubiger A die Un-

518 BGH NJW 1998, 1493.
519 Palandt/Grüneberg § 288 Rn. 14.

Fall 14: Ignoranter Installateur

A hat von einem Freund günstig eine Heizungsanlage erhalten. Der Installateur S ver-
pflichtet sich, diese im Hause des A einzubauen. Da S trotz Aufforderung nichts un-
ternimmt, beauftragt A den B mit dem Einbau der Heizungsanlage. Die Mehrkosten,
die durch die Nichtleistung entstanden sind, verlangt A von S ersetzt. Zu Recht?
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3. Teil

möglichkeit zu vertreten hat. A hat selbst B beauftragt und damit die Unmöglichkeit
herbeigeführt. 

II. A könnte aber gegen S einen Anspruch aus §§ 280 Abs. 1 u. 2, 286 haben.

1. S befand sich mit einer Leistungsverpflichtung im Verzug.

2. Als Rechtsfolge muss S den Verzögerungsschaden ersetzen. Der Verzögerungs-
schaden ist der Schaden, der infolge der Verspätung der Leistung eingetreten ist.
Er zeichnet sich dadurch aus, dass er neben einer (verspäteten) Erfüllung eintreten
kann. Die Kosten der Ersatzvornahme sind nicht infolge der Leistungsverzöge-
rung entstanden. Dieser Schadensposten kann nicht neben einer verspäteten Er-
füllung entstehen, sondern nur, wenn die Ersatzvornahme die Erfüllung unmög-
lich gemacht hat. Es handelt sich um Schadensersatz statt der Leistung, der bei ei-
ner Verzögerung der Leistung nur unter den Voraussetzungen der §§ 280 Abs. 1
u. 3, 281 (nach einer Fristsetzung) zu ersetzen ist. Ein Anspruch aus §§ 280 Abs. 1
u. 2, 286 scheidet aus.520

III. Ein Anspruch auf Schadensersatz gemäß §§ 280 Abs. 1 u. 3, 281 scheidet aus, da A
dem S keine Frist gesetzt hat und die Fristsetzung auch nicht gemäß § 281 Abs. 2 ent-
behrlich ist. 

IV. Da die §§ 281 ff. eine abschließende Regelung bezüglich des Nichterfüllungsscha-
dens enthalten, kommen Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag bzw. § 812
nicht in Betracht.

B. Weitere Verzugsfolgen

Neben einem Anspruch aus §§ 280 Abs. 1 u. 2, 286 kann der Schuldnerverzug weitere
Rechtsfolgen auslösen:

 Erweiterte Haftung gemäß § 287: Nach § 287 S. 1 hat der Schuldner während des
Schuldnerverzugs jede Fahrlässigkeit zu vertreten, und zwar auch dann, wenn er
nach allgemeinen Regeln (§§ 690, 708) nicht für jede Fahrlässigkeit haften würde. 

Nach § 287 S. 2 haftet der Schuldner wegen der Leistung auch für Zufall, es sei denn,
dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten wäre. 

 Der Gläubiger kann unter den Voraussetzungen der §§ 288–290 Verzugszinsen

verlangen. 

Gemäß § 288 Abs. 1 kann der Gläubiger einer Geldschuld grundsätzlich als unwider-
legbar vermuteten Mindestschaden Verzugszinsen i.H.v. fünf Prozentpunkten über
dem jeweiligen Basiszinssatz verlangen. Bei Unternehmergeschäften beträgt der
Verzugszinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz
(§ 288 Abs. 2).

520 OLG München BB 1995, 328 mit Anm. Benicke JuS 1996, 196; BeckOK BGB/Lorenz § 286 Rn. 69.
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5. Abschnitt

Der Basiszinssatz verändert sich gemäß § 247 Abs. 1 S. 2 zum 01.01. und 01.07. jeden Jahres um die
Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes ge-
stiegen oder gefallen ist. Gemäß § 247 Abs. 2 gibt die Deutsche Bundesbank den geltenden Basis-
zinssatz unverzüglich nach den in § 247 Abs. 1 S. 2 genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger be-
kannt. Der Zinssatz wird auch auf der Internetseite der Bundesbank veröffentlicht.521

Gemäß § 288 Abs. 3 bleibt die Verpflichtung des Schuldners, aus einem anderen
Rechtsgrund (andere Anspruchsgrundlage als Verzug, z.B. vertragliche Vereinba-
rung) höhere Zinsen zu zahlen, unberührt. Einen etwa entstandenen höheren Verzö-
gerungsschaden kann der Gläubiger gemäß §§ 280 Abs. 1 u. 2, 286 geltend machen
(§ 288 Abs. 4), z.B. höhere Zinsbelastung wegen Inanspruchnahme von Bankkredi-
ten.522 Unter Kaufleuten ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften zu beachten, dass,
sofern nicht eine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist, Zinsen auch
ohne Verzug, nämlich schon von der Fälligkeit an zu zahlen sind (§ 353 HGB). Dieser
Zinssatz beträgt gemäß § 352 HGB 5%.

Nach § 289 sind von den Verzugs- und Prozesszinsen (§ 291 S. 1) keine Zinsen zu zah-
len (Verbot der Zinseszinsen).

§ 289 schließt allerdings einen Anspruch aus §§ 280 Abs. 1 u. 2, 286 auf Zahlung von Zinseszinsen
nicht aus. Zinseszinsen sind danach zu entrichten, wenn der Schuldner mit der Zinszahlung in Ver-
zug gekommen ist.523

 Prozesszinsen: Gemäß § 291 S. 1 hat der Schuldner eine Geldforderung unabhän-
gig vom Verzug ab Eintritt der Rechtshängigkeit zu verzinsen. Dabei gilt aufgrund
der Verweisung des § 291 S. 2 auch hier der Zinssatz des § 288 Abs. 1 S. 2 von fünf
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. 

521 http://www.bundesbank.de.
522 Palandt/Grüneberg § 288 Rn. 14.
523 BGH NJW 1993, 1260; Palandt/Grüneberg § 289 Rn. 2.
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